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1 Bekanntmachung

Vorschlagsliste f� r die Wahl der Schöffen der Stadt Kamen f� r die Amtsperiode vom
01.01.2009 bis 31.12.2013

Die vom Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 19.06.2008 aufgestellte Vorschlagsliste
f� r die Wahl der Schöffen der Stadt Kamen f� r die Amtsperiode vom 01.01.2009 ± 31.12.2013
liegt gem. § 36 Abs. 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 09.05.1975 (BGBl. I S. 1077) in der zur Zeit geltenden Fassung eine Woche lang, und zwar
in der Zeit vom 02.07.2008 bis einschließlich 08.07.2008 im Fachbereich B� rger Service der
Stadt Kamen, Zimmer 13, Rathausplatz 5, 59174 Kamen, während der Dienststunden (montags
± freitags 08.30 Uhr ± 12.00 Uhr und 14.00 Uhr ± 16.00 Uhr  und freitags 08.30 Uhr ± 12.00 Uhr)
zu jedermanns Einsichtnahme aus.

Einspr� che können in der Zeit vom 09.07.2008 bis einschließlich 15.07.2008 gem. § 37 des
Gerichtsverfassungssetzes schriftlich oder zu Protokoll im Fachbereich B� rger Service
der Stadt Kamen, Rathausplatz 5, 59174 Kamen, Zimmer 13, während der o.g. Dienststunden
erhoben werden.

Der Einspruch kann nur damit begr� ndet werden, dass in die Vorschlagsliste Personen
aufgenommen sind, die nach § 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht aufgenommen
werden durften oder nach den §§ 33, 34 Gerichtsverfassungsgesetz nicht aufgenommen werden
sollten.

Kamen, 26.06.2008

Der B� rgermeister

gez. Hupe
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2 Bekanntmachung

Der Wahlausschuss der Stadt Kamen hat in � ffentlicher Sitzung am 12.06.2008 aufgrund des
§ 4 des Kommunalwahlgesetzes, in der zur Zeit g� ltigen Fassung, f� r die Kommunalwahl 2009
das Stadtgebiet von Kamen in 22 Wahlbezirke aufgeteilt und zwar:

Kamen-Heeren-Werve  4  Wahlbezirke Wahlbezirk 01 bis 04
Kamen-S� dkamen  2  Wahlbezirke Wahlbezirk 05 und 06
Kamen-Mitte 11 Wahlbezirke Wahlbezirk 07 bis 17
Kamen-Methler  5  Wahlbezirke Wahlbezirk 18 bis 22

Diese 22 Wahlbezirke werden gem. § 5 Kommunalwahlgesetz durch den Wahlleiter in 44
Stimmbezirke eingeteilt.

Diese Bekanntmachung erfolgt gem. § 6 des Kommunalwahlgesetzes in der zur Zeit g� ltigen
Fassung.

Der Wahlleiter

gez. Hupe
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3 Bekanntmachung

9. Satzung

zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Kamen
vom 25. Juni 2008

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung f� r das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt ge� ndert durch Gesetz vom
9.10.2007 (GV NRW S. 380), hat der Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 19. Juni 2008
die folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

§ 5 Abs. 3 S� tze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

(3) Hat der Rat die Durchf� hrung einer Einwohnerversammlung beschlossen und ein
Ratsmitglied jeder Fraktion als Teilnehmer benannt, so setzt der B� rgermeister Zeit und
Ort der Versammlung fest und l� dt die Einwohner durch � ffentliche Bekanntmachung ein.

Artikel 2

In § 13 Abs. 2 wird als Satz 2 erg� nzt:

Dies gilt unabh� ngig vom Eintritt des Vertretungsfalls auch f� r die Teilnahme an
Fraktionssitzungen als stellvertretendes Ausschussmitglied.

Artikel 3

§ 15 Abs. 3 letztes Wort erh� lt die Fassung:

...tariflich Besch� ftigten.

Artikel 4

§ 16 Abs. 3 b) wird um den Satz 2 erg� nzt:

Der B� rgermeister berichtet � ber Auftragsvergaben in einer Gr� ûenordnung von mehr
als 50.000 Euro im Haupt- und Finanzausschuss.

Artikel 5

§ 17 erh� lt folgende Fassung:

(1) Der B� rgermeister trifft nach Maûgabe von § 73 Abs. 3 Satz 1 GO NRW die dienst- und
arbeitsrechtlichen Entscheidungen der Beamten und der tariflich Besch� ftigten soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
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(2) Der Haupt- und Finanzausschuss trifft im Einvernehmen mit dem B� rgermeister
Entscheidungen f� r Bedienstete in F� hrungsfunktionen, die das beamtenrechtliche
Grundverh� ltnis oder das Arbeitsverh� ltnis der tariflich Besch� ftigten zur Stadt ver� ndern
bzw. begr� nden.
Dabei handelt es sich insbesondere um beamtenrechtliche Ernennungen, Entlassungen,
Zurruhesetzungen und entsprechend bei tariflich Besch� ftigten den Abschluss, die
Änderung, die K� ndigung oder die Aufhebung von Arbeitsvertr� gen.
Bedienstete in F� hrungsfunktionen sind die dem B� rgermeister oder den Beigeordneten
bzw. vergleichbaren Bediensteten unmittelbar untergeordneten Leiter von
Organisationseinheiten der Verwaltung mit Ausnahme der dem B� rgermeister direkt
zugeordneten Stellen.
Kommt ein Einvernehmen nicht zu Stande, kann der Rat die Entscheidung mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder treffen. Erfolgt keine
Entscheidung nach Maûgabe des § 73 Abs. 3 Satz 2 oder 3 GO NRW, gilt Absatz 1.

(3) Der Haupt- und Finanzausschuss ist zust� ndig f� r die Entscheidung nach § 68 des
Personalvertretungsgesetzes f� r das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit geltenden
Fassung.

Artikel 6

§ 20 erh� lt folgende Fassung:

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben
sind, werden vollzogen in den "Kamener Bekanntmachungen", zugleich "Amtsblatt der
Stadt Kamen", im Internet abrufbar auf den Seiten der Stadt Kamen unter www.stadt-
kamen.de (Amtsblatt).

(2) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung der Ratssitzungen werden nach Abs. 1 ver� ffentlicht.

(3) Ist eine � ffentliche Bekanntmachung in der durch Abs. 1 festgelegten Form infolge
h� herer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht m� glich, so erfolgt die
Bekanntmachung ersatzweise durch Aushang an der Anschlagtafel in Kamen,
Rathausplatz 1.

Artikel 7

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G

Die vorstehende, vom Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 19.06.2008 beschlossene
„9. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Kamen“ wird hiermit � ffentlich bekannt
gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der Gemeindeordnung f� r das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit g� ltigen
Fassung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgef� hrt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgem� û � ffentlich bekannt gemacht worden,

c) der B� rgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet,

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen� ber der Stadt Kamen vorher ger� gt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kamen, 25. Juni 2008

gez.
Hupe
B� rgermeister
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4 Bekanntmachnung

Benennung eines Platzes

Nachstehender Platz ist benannt worden:

„Sparkassenplatz“ (Kamen-Mitte)

Der betroffene Bereich ist im Lageplan gekennzeichnet.

Kamen, 24.06.2008

gez.

Hupe
B� rgermeister
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5 Bekanntmachung

Benennung eines Teilbereiches der ehemaligen Zechenbahntrasse in der Ortslage
Heeren-Werve

Nachstehender Fuû- und Radweg ist benannt worden:

„Max-von-der-Gr� n-Weg“ (Kamen-Heeren-Werve)

Der betroffene Bereich ist im Lageplan gekennzeichnet.

Kamen, 19.06.2008

gez.

Hupe
B� rgermeister



Legende

Max-von-der-Grün-Weg
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